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1. Einleitung 

 

 
Die Gemeinde Oberpframmern liegt gemäß der Karte 1 „Raumstruktur“ (Regionalplan 
München) im allgemeinen ländlichen Raum, angrenzend an den Verdichtungsraum Mün-
chen. Die allgemeinen Grundsätze einer organischen wohnbaulichen 
Siedlungsentwicklung des Regionalplans München finden Berücksichtigung. Die Planung 
trägt somit dazu bei, den zusätzlichen Bauflächenbedarf der natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung zu decken.  

 

1.1 Größe, Lage und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 
 

 
Ortsplan 

Das zu überplanende Gebiet liegt 
westlich von Oberpframmern. Der 
räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Siegertsbrunner 
Straße, 1.Änderung, umfasst eine 
Fläche von ca. 0,18 ha.  

Das Plangebiet wird im Norden 
von der Siegertsbrunner Straße 
begrenzt. Jenseits der Siegerts-
brunner Straße befinden sich 
landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen. Westlich und südlich 
schließt das Baugebiet „Siegerts-
brunner Straße“ an, östlich das 
Baugebiet „Siegertsbrunner 
Straße III“.  

 Das Plangebiet umfasst folgende Grundstücke der Gemarkung Oberpframmern: 

Fl. Nrn. 767/15, 767/31, 767/38 (Teilfläche). 
 

1.2 Anlass, Ziel und Zweck des Bebauungsplans 
 Für den räumlichen Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung gilt der-

zeit noch der Bebauungsplan Siegertsbrunner Straße. In diesem Bebauungsplan ist in 
dem durch die vorliegende 1. Änderung überplanten Bereich keine Baufläche, sondern 
eine Ortsrandeingrünung vorgesehen. Da östlich zwischenzeitlich der Bebauungsplan 
„Siegertsbrunner Straße III“ unmittelbar anschließt, befindet sich diese Flächen innerhalb 
eines zusammenhängenden Siedlungsgefüges. Deshalb bietet sich an, nicht zuletzt unter 
dem Aspekt des hohen Bedarfs an Wohnbauflächen, diese Flächen als Wohnbauflächen 
auszuweisen. Zudem kann auf die vorhandene Erschließung zurückgegriffen werden. 

Somit verfolgt die Gemeinde Oberpframmern mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
Siegertsbrunner Straße, 1.Änderung, das Ziel, eine maßvolle und städtebaulich verträg-
liche Erweiterungsmöglichkeit an Wohnbauflächen zu schaffen. Um eine geordnete 
städtebauliche Weiterentwicklung innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der vorlie-
genden Planung zu gewährleisten, hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberpframmern 
am 03.04.2025 beschlossen, den Bebauungsplan Siegertsbrunner Straße zu ändern und 
die Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durch-
zuführen.  

Mit der Planung wird auch in besonderem Maße dem Grundsatz der Bauleitplanung ge-
mäß § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB hinsichtlich der Förderung der städtebaulichen Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung sowie den Vorschriften des § 1a 
BauGB hinsichtlich eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getra-
gen.  
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2. Rechtsgrundlagen und planungsrechtliche Vorgaben 

2.1 Rechtsgrundlagen 

Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt in den §§ 1 bis 4, 8, 9, 10, 13 und 13 a die Grunds-
ätze und das Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen. 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen: 

- Baugesetzbuch - BauGB 

- Baunutzungsverordnung – BauNVO 

- Art. 81 der Bayerischen Bauordnung – BayBO 

- Planzeichenverordnung – PlanzV 

Die grünordnerischen Festsetzungen haben neben dem BauGB folgende Rechtsgrund-
lagen: 

- Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG  

- Bayerisches Naturschutzgesetz BayNatSchG 
 

2.2 Wahl des Verfahrens  

Am 03.04.2025 hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberpframmern den Beschluss ge-
fasst, den vorliegenden Bebauungsplan aufzustellen und innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs den bestehenden rechtsverbindlichen Bebauungsplan zu ersetzen. 
Gemäß Aufstellungsbeschluss wird der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach den Regelungen des § 13 a BauGB aufgestellt. Der vorliegende 
Bebauungsplan überplant ausschließlich bereits beplante Gebiete i.S.v. § 30 BauGB. Im 
östlich angrenzenden Baugebiet Siegertsbrunner Straße III werden die Erschließungsar-
beiten durchgeführt.Die Voraussetzungen für ein Verfahren nach § 13 a BauGB sind 
erfüllt, da der Bebauungsplan der Innenentwicklung dient, die zulässige Grundfläche un-
ter 20.000 qm liegt und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
und des Schutzes von FFH-Gebieten und Europäischen Vogelschutzgebieten bestehen. 
In der Folge des Bebauungsplans sind zudem keine Vorhaben zulässig, die der Pflicht 
zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 

Im Umkreis zum Plangebiet ist zudem kein Betriebsbereich gemäß § 3 Nr. 5a BImSchG 
vorhanden. Insofern sind gemäß § 50 BImSchG hervorgerufene Auswirkungen aufgrund 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen auf benachbarte Schutzobjekte gemäß § 3 Abs. 5 d BImSchG nicht zu 
erwarten. 

 

2.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation und Stand der Bauleitplanung 

 Für das Plangebiet gilt derzeit noch folgender rechtsverbindlicher Bebauungsplan: 

 Bebauungsplan „Siegertsbrunner Straße“  i.d.F.v. 06.10.2011, bek.gem. am 
25.10.2011 

 

 
Ausschnitt aus dem rechtswirksamen FNP 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Oberpframmern ist das 
Plangebiet in einem Teilbereich als Allge-
meines Wohngebiet und im Randbereich 
als Grünfläche dargestellt.  

Im noch rechtsverbindlichen Bebauungs-
plan ist das gesamte Plangebiet als 
Öffentliche Verkehrsfläche sowie als pri-
vate Grünfläche festgesetzt.  

In der Planfolge ist deshalb hinsichtlich der 
Darstellung der Art der baulichen Nutzung 
eine Berichtigung des Flächennutzungs-
plans erforderlich.  
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3. Bisherige Entwicklung und derzeitige Situation im Planungsgebiet 
 

3.1 Bau-, Grün- und Nutzungsstrukturen im Geltungsbereich und im näheren Umfeld 

Das Plangebiet fällt insgesamt von Norden nach Süden leicht ab. Der entlang der Ost-
grenze des Plangebiets verlaufende Fuß- und Radweg liegt etwas erhöht. 

Die drei überplanten Grundstücke sind nicht bebaut. Die angrenzende Wohnbebauung 
weist 2 Vollgeschosse auf, wobei das 2. Vollgeschoss jeweils als Dachgeschoss ausge-
bildet ist. Als Bauweise sind im näheren Umfeld nur Einzelhäuser in offener Bauweise 
vorzufinden. 

Die meisten Gebäude liegen eingebettet in nutzungsgemäße Hausgärten mit vielfältigen 
Gestaltungsaspekten und einem teilweise reichhaltigen Vegetationsbestand, der das 
Quartier prägt. Es herrschen typische Siedlungsbiotope vor. Rasenflächen wechseln sich 
mit Laub- und Obstbäumen in Einzelstellung und Gruppen ab, neben geschnittenen He-
cken findet man auch frei wachsende Hecken aus unterschiedlichen Gehölzarten sowie 
Sträucher in Einzelstellung und in Gruppen. In den wohnungsbezogenen Freiräumen 
(Hausgärten) und sonstigen Grünflächen (Vorgärten) stocken heimische Gehölze.  

 

3.2 Verkehrsstruktur 

Das Plangebiet ist über die Siegertsbrunner Straße sowie den Lerchenweg erschlossen. 
Die Verkehrsflächen sind als mischgenutzte Verkehrsflächen, z.T. mit Randgrünstreifen 
gestaltet.   

Der ruhende Verkehr ist auf den Privatgrundstücken oberirdisch auf Stellplätzen, Car-
ports und in Garagen untergebracht.  

Die nächstgelegene Bushaltestelle befindet sich in Oberpframmern an der Münchner 
Straße (St 2079) in ca. 700 m Entfernung und wird von den Buslinien 411 (Glonn – Neu-
perlach Süd)  sowie 453 (Glonn – Zorneding) bedient. 

 
4. Planungskonzept und Erläuterungen zu den Festsetzungen 

 

4.1 Städtebauliches Konzept  

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung soll eine städtebauliche Entwicklung 
durch Überplanung bisher nicht bebaubarer Flächen ermöglicht werden. Dabei werden 
die Regelungen hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans weitestgehend übernommen.    

 

4.2 Regelungen zur Art der baulichen Nutzung 
Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) planungsrechtlich gesichert. Aus-
nahmen im Sinne des § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen) sind nicht zulässig, da sie weder der baulichen Struktur, noch der Nut-
zungsstruktur angemessen sind.  

Der allgemeine Gebietscharakter des Allgemeinen Wohngebietes (WA) bleibt durch die 
vorgenommenen Modifikationen erhalten, so dass sie mit Blick auf die städtebauliche 
Gesamtsituation sachgerecht sind. 

 

4.3 Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung 
Im Bebauungsplan „Siegertsbrunner Straße“ ist das Maß der baulichen Nutzung durch 
die Festsetzung der Grundfläche, der Geschossfläche, der Wandhöhe sowie der Anzahl 
der zulässigen Vollgeschosse geregelt.  

Nach dem vorliegenden Bebauungsplankonzept wird das Maß der baulichen Nutzung 
neu geregelt. Für jedes Baugrundstück wird eine Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 
BauNVO festgesetzt. Demnach ergibt sich für die 3 Baugrundstücke mit Einzelhausbe-
bauung eine durchschnittliche GRZ von ca. 0,34. 
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Zudem wird für jedes Baugrundstück eine Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO fest-
gesetzt, um den Versiegelungsgrad zu begrenzen. Mit dieser Regelung kann hinsichtlich 
der Siedlungsökologie in Verbindung mit der Festsetzung von versickerungsfähigen Be-
lagsmaterialien, wie z.B. Pflaster auf Rasenfuge, Rasengittersteine, wassergebundene 
Decken, Dränpflaster usw., ein Beitrag zur Verringerung der Oberflächenversiegelung 
sowie zur Reduzierung der Wärmeabstrahlung / Verbesserung des Mikroklimas geleistet 
werden.    

Des Weiteren wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Festsetzung der zulässigen 
Wandhöhe geregelt. Mit der Festsetzung einer zulässigen Wandhöhe von 4,80 m, ge-
messen ab Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss an der Traufseite, wird 
gewährleistet, dass 2 Geschosse errichtet werden können, wobei das 1. Obergeschoss 
als Dachgeschoss auszubilden ist. 

 

4.4 

 

Regelungen zur überbaubaren Grundstücksfläche und zur Bauweise  
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die im Plan eingetragenen Baugrenzen 
festgesetzt. Zusätzlich sind noch Flächen festgesetzt, auf denen nur Terrassen, über-
dachte Terrassen und Balkone zulässig sind, um einen größeren Gestaltungs- und 
Planungsspielraum zu ermöglichen ohne gleich die Ausnahmeregelung nach § 23 Abs. 2 
Satz 3 BauNVO zurückgreifen zu müssen.  

Es wird offene Bauweise festgesetzt.  Gemäß den Regelungen des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans sind auch in der vorliegenden Änderung nur Einzelhäuser zulässig. 

 

4.5 

 

Regelungen zu Garagen, Carports, Stellplätzen und Tiefgaragen  

Nach den Regelungen des Bebauungsplans sind je Wohnung 2 Stellplätze nachzuwei-
sen. Im Übrigen ist die Zahl der notwendigen Stellplätze gemäß der Anlage der GaStellV 
(Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendi-
gen Stellplätze) in der jeweils geltenden Fassung nachzuweisen. 
Zur Anordnung der Stellplätze, Carports und Garagen trifft der Bebauungsplan differen-
zierte Festsetzungen, um in Verbindung mit der Festsetzung der Grundfläche gemäß 
§ 19 Abs. 4 BauNVO den Versiegelungsgrad zu begrenzen. 

Tiefgaragen sind nach den Regelungen des Bebauungsplans nicht zulässig, um einen 
unverhältnismäßig hohen Versiegelungsgrad sowie eine Beeinträchtigung des Ortsbildes 
insbesondere durch Rampenbauwerke zu vermeiden.  

 

4.6 Regelungen zur baulichen Gestaltung 

 

 

Im Bebauungsplan sind grundsätzliche Regelungen zur Gestaltung, wie z.B. Fassaden- 
und Dachausbildung enthalten, um ein Einfügen in das Ortsbild zu gewährleisten und 
ortsuntypische Fassaden- und Dachgestaltungen zu vermeiden.  

Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Dachgestaltung gelegt. Ziel ist, eine attraktive 
und hochwertige Dachausbaumöglichkeit zu schaffen, Quergiebel als ein dem Hauptdach 
untergeordnetes Bauteil zu gestalten und eine einheitliche Gestaltung hinsichtlich des 
Erscheinungs- und Ortsbildes zu gewährleisten. 

 

 

5. Technische Infrastruktur / Wasserhaushalt 
 

 Das Planungsgebiet ist ausreichend erschlossen. Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
sind mit ausreichenden Kapazitäten vorhanden und können bedarfsgerecht erweitert 
werden. Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich u.a. Versor-
gungseinrichtungen verschiedener Versorgungsträger. Bei Bauarbeiten ist auf die 
Sicherheitsbestimmungen der Ver- und Entsorgungsträger zu achten. Die vorhandenen 
Leitungen sind zu schützen und dürfen nicht beschädigt werden. Baumpflanzungen müs-
sen einen Mindestabstand von 2,5 m zu vorhandenen oder geplanten unterirdischen Ver- 
oder Entsorgungsleitungen einhalten. Bei kleineren Abständen ist je nach Leitungsart der 
Einsatz von Schutzmaßnahmen zu prüfen. Sämtliche Bau- und Pflanzmaßnahmen im 
Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind deshalb rechtzeitig mit den zuständigen 
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Ver- und Entsorgungsträgern abzustimmen. Auf das "Merkblatt Bäume, unterirdische Lei-
tungen und Kanäle" der FSGV, Ausgabe 2013, wird hingewiesen. 

Das unverschmutzte Niederschlagswasser ist nach den anerkannten Regeln der Technik 
zu versickern, soweit die Untergrundverhältnisse dies erlauben. Dabei ist als primäre Lö-
sung eine flächenhafte Versickerung über eine geeignete Oberbodenschicht 
anzustreben. Diese ist unter Einhaltung der Randbedingungen der Niederschlagswas-
serfreistellungsverordnung (NWFreiV) genehmigungsfrei. Falls eine Flächenversickerung 
nicht möglich ist, ist einer linienförmigen unterirdischen Versickerung über Rigolen der 
Vorzug vor einer punktuellen Versickerung über Sickerschächte zu geben.  
Im Falle einer zentralen Versickerung ist die NWFreiV nicht anwendbar, sodass für die 
Niederschlagseinleitung in den Untergrund eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich 
ist. Es wird auf das kostenlose Programm des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zum 
erlaubnisfreien Versickern von Niederschlagswasser hingewiesen. 

Als Anpassungsmaßnahme an den Klimaschutz wird eine naturnahe Nutzung des Nie-
derschlagswassers für die Gartenbewässerung (z.B. durch Speicherung in Zisternen) 
empfohlen.  
Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den anerkannten Regeln der Technik 
hergestellt werden. Die Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung sind gemäß den 
Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser 
in das Grundwasser (TRENGW) und dem Merkblatt DWA-A 138-1 (Oktober 2024) „Anla-
gen zur Versickerung von Niederschlagswasser – Teil 1: Planung, Bau, Betrieb“ zu 
bemessen und zu errichten.  
Es dürfen keine grundwasserschützenden Deckschichten durchstoßen werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufschluss von Grundwasser wasserrechtlich zu 
behandeln ist. Für Erdaufschlüsse nach § 49 WHG, welche in das Grundwasser einbin-
den, gilt, dass sie mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten beim Landratsamt 
anzuzeigen sind. Befristete Grundwasserabsenkungen wie Bauwasserhaltungen, Boh-
rungen oder Grundwasserabsenkungen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis und 
sind rechtzeitig am Landratsamt Ebersberg mit geeigneten Unterlagen anzuzeigen bzw. 
zu beantragen. Wird Grundwasser unbeabsichtigt erschlossen, ist das Landratsamt 
Ebersberg unverzüglich zu benachrichtigen.  

Hinsichtlich des Objektschutzes wird durch die Regelungen des Bebauungsplans ge-
währleistet, dass die Oberkante Erdgeschoss Rohdecke mindestens 25 cm über Gelände 
angeordnet werden kann oder dass ein barrierefreier Zugang zum Wohngebäude vorge-
sehen werden kann. Bei der Planung eines barrierefreien Zugangs ist der Schutz durch 
alternative bautechnische Maßnahmen, wie z.B. Einbau von Rampen oder Dammbalken, 
sicher zu stellen. Die möglichen Vorsorgemaßnahmen sind vom Bauherrn bzw. Planer 
eigenverantwortlich zu prüfen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich mit Hang- und Schichtwasser sowie mit 
Beeinträchtigungen durch wild abfließendes Oberflächenwasser bei Starkregenfällen zu 
rechnen ist.  

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. Auf das Informa-
tionsblatt zum Versicherungsschutz gegen Naturgefahren wird hingewiesen: 
https://www.stmwi.bayern.de/wirtschaft/elementarschadenversicherung/ 
Es dürfen keine Geländeveränderungen (Auffüllungen, Aufkantungen etc.) oder Baumaß-
nahmen durchgeführt werden, die wild abfließendes Wasser aufstauen oder schädlich 
umlenken können (§ 37 WHG). Die Anwendung des Leitfadens "Wassersensible Sied-
lungsentwicklung in Bayern - Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und 
klimaangepasstes Regenwassermanagement in Bayern" wird empfohlen.  

Auf die Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“: 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf 
sowie die Hinweiskarte „Oberflächenabfluss und Sturzflut“  

https://www.lfu.bayern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm 

wird hingewiesen. 
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Sämtliche Bauvorhaben müssen mit Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgung an-
geschlossen sein.  Das Schmutzwasser ist über Anlagen abzuleiten, die den Regeln der 
Technik entsprechen. Sämtliche Bauvorhaben sind an die örtliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage vor Fertigstellung anzuschließen.  

Im Allgemeinen soll darauf geachtet werden, die Flächenversiegelung so gering wie mög-
lich zu halten. Dazu gehört die Ausbildung von Hof- und Stellflächen mit Hilfe von 
durchsickerungsfähigen Baustoffen. Auf die Veröffentlichung des Landesamtes für Um-
welt "Praxisratgeber für den Grundstückseigentümer, Regenwasserversickerung, 
Gestaltung von Wegen und Plätzen" wird verwiesen:  
http://www.bestellen.bayern.de(shoplink/lfw_was_00157.htm 

 
6. Immissionsschutz 

 

 Durch die landwirtschaftliche Nutzung angrenzender Grundstücksflächen ist mit landwirt-
schaftlichen Immissionen (Lärm, Staub und Geruch) zu rechnen. Diese können auch an 
Wochenenden, Sonn- und Feiertagen auftreten. Die Bewirtschaftung dieser Flächen ist 
ohne Einschränkung zu dulden, sofern diese nach ortsüblichen Verfahren und guter fach-
licher Praxis durchgeführt wird. 

Im Übrigen sind mehr als unerhebliche Störungen, Belästigungen oder Beeinträchtigun-
gen durch Gerüche, Erschütterungen, Stäube, Abgase etc. sind derzeit im Plangebiet 
nicht bekannt. In der Planfolge ist keine Verschlechterung der Bestandssituation zu be-
fürchten.  

Im Umkreis zum Plangebiet ist zudem kein Betriebsbereich gemäß § 3 Nr. 5a BImSchG 
vorhanden. Insofern sind gemäß § 50 BImSchG hervorgerufene Auswirkungen aufgrund 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen auf benachbarte Schutzobjekte gemäß § 3 Abs. 5 d BImSchG nicht zu 
erwarten. 

Beim Einbau von nach außen wirkenden Klima- und Heizgeräten (z.B. Luft-Wärmepum-
pen) sind die gesetzlichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten. Es ist auf den 
Einbau lärm-armer Geräte zu achten. Der Immissionsbeitrag von nach außen wirkenden 
Klima- und Heizgeräten sollte sinnvollerweise (ohne Kenntnis der Vorbelastung) in der 
Nachbarschaft den Immissionsrichtwert der TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschrei-
ten und darf am Immissionsort nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten 
Geräusche ist die DIN 45680: 1997-03 zu beachten. Zur Auswahl der Geräte und zu 
wichtigen Gesichtspunkten bei der Aufstellung wird auf den „Leitfaden für die Verbesse-
rung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Klimageräte, Kühlgeräte, 
Lüftungsgeräte, Luft-Wärmepumpen und Mini-Blockheizkraftwerke)“ und den Schallrech-
ner des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) sowie die Broschüre 
„Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen – Für eine ruhige Nachbarschaft“ des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt hingewiesen. Alle Veröffentlichungen sind im Internet einge-
stellt. 

 
7. Grünordnung und besonderer Artenschutz 

 

7.1 Konzeption der Grünordnung 

 Grundsätzlich helfen die Regelungen zur Grünordnung, nutzungsgemäße Freiräume mit 
vielfältigen Gestaltungsaspekten zu schaffen. In siedlungsökologischer Hinsicht setzen 
sie neben städtebaulichen Zielen auch Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege so-
wie Ziele des Klimaschutzes um und unterstützen die Bewältigung von möglichen 
negativen Planfolgen.  

Bei der Auswahl der Bepflanzung sind die besonderen Standortverhältnisse sowie die 
Platzverhältnisse zu berücksichtigen und für alle Bereiche möglichst standortgerechte 
heimische Baum- und Straucharten zu verwenden. Eine entsprechende Artenliste ist den 
Hinweisen zum Bebauungsplan zu entnehmen. Die standortgerechte Artenauswahl ist 
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eine grundlegende Voraussetzung für die Vitalität, Widerstandsfähigkeit und Langlebig-
keit der Bepflanzung und begünstigt zeitgleich die größtmögliche Vielfalt in der 
Entwicklung von Flora und Fauna. 

Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind bereits wesentliche Festsetzungen zur Grün-
ordnung enthalten. Diese werden geringfügig modifiziert und ergänzt durch 
Festsetzungen zur Begrünung von Flachdächern. Zudem wird festgesetzt, dass Schotter- 
und Kiesflächen unzulässig sind, da diese sowohl die Biodiversität als auch das Klima 
beeinträchtigen können.    

 

7.2 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

 Die städtebaulichen und grünordnerischen Festsetzungen dienen auch der Vermeidung 
und Verminderung von Beeinträchtigungen innerhalb des Plangeltungsbereichs. Auf die 
einzelnen Umweltmedien bezogen, ergreift die konzeptionelle Ausgestaltung des Bebau-
ungsplans folgende Maßnahmen, um der Grundforderung nach Vermeidung bzw. 
Verminderung der Eingriffsfolgen zu entsprechen: 

 Nutzung eines Innenentwicklungspotentials für die Weiterentwicklung von Bauflächen 

 Begrenzung der Versiegelung durch Festsetzung einer maximal zulässigen Grundflä-
che gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO als Höchstmaß in Verbindung mit der Verwendung 
von wasserdurchlässigen Befestigungsmaterialien  

 Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen und Bereitstellung neuer Lebensräume durch Pflanzgebote  

 Festsetzung zum Erhalt von Bäumen 

 Festsetzung zur Begrünung von Flachdächern  

 Hinweise zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser 

 Hinweis zum Schutz des Mutterbodens 
 

7.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

§ 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB stellt die Bebauungspläne der Innenentwicklung, die eine 
maximale Grundfläche von weniger als 20.000 m² festsetzen, von der Anwendung der 
Eingriffsregelung frei, indem für diese Bebauungspläne unterstellt wird, dass die in der 
Planfolge zu erwartenden Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB erfolgt oder zulässig waren. Ein Ausgleich ist demzufolge 
für die vorliegende Bebauungsplanänderung nicht erforderlich. 

 

7.4 Belange des besonderen Artenschutzes 

Detaillierte faunistische Erhebungen liegen nicht vor.  

Auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände von besonders geschützten Tier- und 
Pflanzenarten gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird hingewiesen. Zum Schutz 
von Individuen sowie von Fortpflanzungs- und Ruhestätten europäischer Vogelarten, die 
an Gehölzen brüten, dürfen Gehölze nur außerhalb der Vogelbrutzeit, also im Zeitraum 
vom 01.10. bis 28.02. eines Jahres entfernt werden.  

Es wird darauf hingewiesen, insektenfreundliche Lichtquellen bzw. eine fledermaus-
freundliche Beleuchtung anzubringen (Lichtspektrum mit möglichst geringem oder ohne 
UV - Anteil). Ein flächiges Anstrahlen von Fassaden o.ä. ist zu vermeiden. Ebenso ist ein 
flächiges Ausleuchten der Gebäudeumgebung zu vermeiden. Auf den "Leitfaden zur Ein-
dämmung der Lichtverschmutzung", Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz, wird hingewiesen. 

Weitere Hinweise für freiwillige und private Maßnahmen zum Artenschutz in Haus und 
Garten sind auf der Homepage des Landesbundes für Vogelschutz zu finden: 
https://www.lbv.de/ratgeber/ 

Abschließend bleibt festzustellen, dass artenschutzrechtliche Konflikte, die geeignet sein 
könnten, der Umsetzung des vorliegenden Bebauungsplans dauerhaft zwingende Voll-
zugshindernisse entgegenzusetzen, nicht zu befürchten sind. 
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Haftungsausschluss-Mitteilung 

Die Erhebungen im Rahmen der artenschutzrechtlichen Vorprüfung, die auch die Über-
prüfung möglicher Schädigungen von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des 
Umweltschadengesetzes zum Gegenstand hatten, wurden nach anerkannter Methodik 
durchgeführt. Auf der Grundlage der vorgenommenen Erhebungen wird davon ausge-
gangen, dass in der Folge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans 
voraussichtlich nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird. Des-
sen ungeachtet kann nicht mit letzter Sicherheit die Möglichkeit von Lücken 
ausgeschlossen werden, wenn im Rahmen der Planrealisierung zuvor nicht abschätz-
bare Eingriffe erfolgen. Weder die Gemeinde Oberpframmern noch das mit der 
Ausarbeitung des Bebauungsplans beauftragte Planungsbüro können für überraschend 
bei der Realisierung oder während des späteren Betriebs auftretende Umweltschädigun-
gen und damit verbundene Einschränkungen oder Zusatzkosten haftbar gemacht 
werden. 

 
8. Flächen mit Bodenbelastungen  

 Das Plangebiet ist nach bisheriger Erkenntnis der Gemeinde Oberpframmern frei von 
Bodenbelastungen. Nachforschungen haben keine Verdachtsmomente für das Pla-
nungsgebiet ergeben. Sollten dennoch bei Aushubarbeiten optische oder 
organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt Ebersberg 
zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gemäß Art. 1 BayBodSchG).  

 
9. Brandschutz 

 Die Belange des vorsorgenden und abwehrenden Brandschutzes, wie z.B. eine ausrei-
chende Löschwasserversorgung und eine ausreichende Erschließung für 
Feuerwehreinsätze sind berücksichtigt, soweit sie Regelungsgegenstand der verbindli-
chen Bauleitplanung sind. 

 
10. Denkmalschutz und Denkmalpflege 

 Im Planungsgebiet befinden sich keine denkmalgeschützten Bauwerke. Hinweise auf Bo-
dendenkmäler sind nicht vorhanden. Da es aber nicht gänzlich auszuschließen ist, dass 
bei Erdarbeiten Bodendenkmäler gefunden werden können, wird vorsorglich darauf hin-
gewiesen, dass Bodendenkmäler der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG unterliegen und der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
unverzüglich bekannt zu machen sind. Ein Grabungsschutzgebiet besteht nicht.  

 
11. Soziale und kulturelle Belange 

 Bei dem vorliegenden Verfahren handelt es sich um einen Bebauungsplan im Innenbe-
reich. Das Erschließungsnetz sowie die Anbindung an den ÖPNV ist vorhanden. Ziel des 
Bebauungsplans ist die Schaffung von Wohnraum und somit die Verbesserung der 
Wohnraumversorgung in Oberpframmern.  

 
12. Klimaschutz, energieeffiziente Planung und Wärmeplanung 

 Mit der Bebauungsplanänderung setzt die Gemeinde Oberpframmern den Rahmen für 
eine klimaschonende Siedlungsentwicklung. Mit der maßvollen Nachverdichtung wird un-
ter Rückgriff auf die vorhandene Verkehrserschließung und Infrastruktur der 
Innenentwicklung als ressourcenschonende Siedlungsentwicklung Vorrang vor der Au-
ßenentwicklung gegeben und die Belange des Klimaschutzes und der Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels im Sinne des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB berücksichtigt.  
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Gemäß dem Potenzialsteckbrief Fernwärme für die Gemeinde Oberpframmern (Energie-
agentur Ebersberg-München gGmbH / ENIANO GmbH, Juni 2022) liegt das Plangebiet 
nicht innerhalb des für den Ausbau der Fernwärme identifizierten Potenzialgebietes. 

 
13. Bodenordnung, sonstige Maßnahmen 

 Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 
14. Sonstige abwägungsbedürftige Belange 

 Sonstige, mehr als geringfügige oder schutzbedürftige Belange sind derzeit nicht er-
sichtlich. 

 
15. Städtebauliche Kennzahlen 

 

 Größe des Plangebietes ca. 0,18 ha 

 Allgemeines Wohngebiet – WA - ca. 0,14 ha 

 Öffentliche Verkehrsfläche ca. 0,02 ha 

 Öffentliche Grünfläche, Ortsrandeingrünung ca. 0,02 ha 

 Grundfläche gesamt (WA 1 – WA 2) 480 m² 

 durchschnittliche GRZ gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO (WA 1 – WA 2) ca. 0,34 

 


